Das Presbyterium als Arbeitgeber

Modul für die eigenverantwortliche Fortbildung von Presbyterien

1. Dienstgeber

Das Presbyterium ist Dienstgeber (der Begriff ist analog zu verstehen zu Arbeitgeber, Träger oder Gesellschafter von Einrichtungen), weil jede Tätigkeit in einer Gemeinde Dienst ist, ob die Tätigkeit bezahlt wird, das heißt beruflich ausgeübt wird, oder nicht. Solche Dienste und darin tätige Menschen gibt es in den Bereichen Verkündigung, Diakonie, Seelsorge, Pädagogik und Leitung.

Das Presbyterium hat als Dienstgeber und damit als Anstellungsträger die gleichen Rechte und Pflichten den Mitarbeitenden der Gemeinde gegenüber wie sonst Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber auch. Die Kirchengemeinden sind Körperschaften des öffentlichen Rechts. Es gelten, was die Tarife betrifft, weitgehend die Regeln des Öffentlichen Rechts.

2. Personalverantwortung
Die Personalverantwortung gliedert sich in vier Grundelemente
· Die Personalplanung stellt dem künftigen Personalbedarf fest und versucht ihn nach Möglichkeit zu decken. 
Maßnahmen: Bedarfs- und Ressourcenanalyse, Stellenbeschreibungen, Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerbungsverfahren, Einstellungen oder Berufungen.
· Die Personalführung koordiniert den Einsatz der Mitarbeitenden mit den Organisationszielen. 

Instrumente: Einführung, Arbeitsorganisation mit klaren Zuständigkeiten, Dienstanweisungen, jährliche Mitarbeitendengespräche mit Zielvereinbarungen, regelmäßige Dienstbesprechungen, angemessene Vergütung und Personalsachbearbeitung, wertschätzende Gestaltung von Jubiläen, notwendiges Konfliktmanagement, Förderung einer Feedbackkultur.

· Die Personalentwicklung fördert die Kompetenzen der Mitarbeitenden. 

Bausteine: Fortbildung, trainings-on-the-job, Teamentwicklung, Coaching, Elemente der Organisationsentwicklung

· Die Personalveränderung zielt auf die Veränderung oder Beendigung eines Arbeitsverhältnisses.
Maßnahmen: Versetzung oder Abordnung an einen anderen Arbeitsplatz, Abmahnung, Kündigung, Abberufung, Übergang in den Ruhestand, angemessene Verabschiedung

3. Dienstgemeinschaft

Die Dienstgemeinschaft aller in der Kirche Mitwirkenden gründet in ihrem gemeinsamen, vielfältig gestaltbaren Verkündigungsauftrag . Er ist die gemeinsame Dienstperspektive, die alle Beteiligten – ob ehren-, neben- oder hauptamtlich Engagierte, ob Küster, Pfarrerin, Sekretärin oder andere Berufe – vor den gleichen Auftraggeber stellt, sie dazu anhält, ihre verschiedenen Begabungen und Fähigkeiten zu achten und zu fördern und damit die Gemeinschaft ihres Dienstes begründet.

Dieses Leitbild des gemeinsamen Auftrages steht vor allen arbeitsrechtlichen, tarifrechtlichen und vertretungsrechtlichen Differenzierungen, die die Großinstitution Kirche im Laufe ihrer Geschichte zur vergleichbaren Behandlung verschiedener Berufe und Arbeitsbedingungen entwickelt oder von der öffentlichen Hand übernommen hat.

Soll das Leitbild allerdings nicht zum Schnellmedikament für Harmoniebedürfnisse oder zur Argumentationshilfe für gegenseitige Anforderungen verkommen, braucht es die Erdung durch eine angemessene Organisationskultur.

Hier gelten folgende Regeln: 

Dienststellenleitung und Mitarbeitervertretung nutzen die Möglichkeiten des Mitarbeitervertretungsgesetzes in gegenseitiger Achtung voll aus. Jede oder jeder Mitarbeitende – ob im Ehren- oder im Hauptamt – wird an den Entscheidungen  beteiligt, die sein Arbeitsgebiet betreffen (Artikel 26 KO). Dienstgespräche befassen sich nicht nur mit Arbeitszuweisungen, sondern auch mit unterschiedlichen Arbeitsbedingungen und Dienstauffassungen. Konflikte werden bearbeitet. Lern- und Veränderungsbereitschaft werden gefördert. Dienstaufsichtführende sprechen Defizite in der Dienstführung rechtzeitig an und haben dabei sowohl den speziellen Dienstauftrag wie den Grundauftrag im Blick. Sie begreifen auch ihre Leitungstätigkeit als Dienst.

4. Mitarbeitervertretung (MAV)

Die Rechte der Mitarbeitenden sind im Mitarbeitervertretungsgesetz (MVG) geregelt. 

Das MVG regelt, ab wie vielen Mitarbeitenden eine Mitarbeitervertretung gebildet werden soll, wer als Mitarbeitervertretung gewählt werden kann und wer wählen darf. Es regelt die Amtszeit, die rechtliche Stellung der Mitarbeitervertretung sowie ihre Aufgaben und Befugnisse: Die Mitarbeitervertretung hat ein Mitbestimmungsrecht bei personellen Angelegenheiten (z.B. bei Fragen und Fortbildungen) bei organisatorischen Angelegenheiten (z.B. bei der Urlaubsplanung, der Einführung neuer Arbeitsmethoden) und sozialen Angelegenheiten und (z.B. bei der Aufstellung von Sozialplänen). Ein eingeschränktes Mitbestimmungsrecht hat die Mitarbeitervertretung z.B. bei der Einstellung, Beförderung, Versetzung oder Kündigung von Mitarbeitenden. Ein Mitberatungsrecht hat die Mitarbeitervertretung z.B. bei der Zusammenlegung oder Auflösung von Dienststellen, bei außerordentlichen Kündigungen, bei Stellenplänen.
5. Organisation

Die gesamte Personalverantwortung obliegt dem Presbyterium. Um die für diesen Leitungsbereich charakteristischen Handlungsnotwendigkeiten (Vertraulichkeit, Anhörungen im kleinen Kreise, Zügigkeit von Anweisungen, Konzentration arbeitsrechtlicher Kenntnisse usw). zu gewährleisten, haben viele Presbyterien einen Personalausschuss nach Artikel 31 KO oder das Amt des Personalkirchmeisters bzw. der Personalkirchmeisterin nach Artikel 22 KO eingerichtet.

Auch für die Personalführung gibt es verschiedene Regelungen: 

· Ist keine Regelung getroffen, liegt die Personalführung beim Vorsitz des Presbyteriums.
· Manche Presbyterien, deren Vorsitz jedes oder jedes zweite Jahr wechselt, haben die Personalführung per Beschluss an das Personalkirchmeisteramt oder an den Vorsitz des Personalausschusses oder an die Bezirkspfarrämter delegiert, um eine Kontinuität in der Personalführung zu gewährleisten.

· Gibt es für den Arbeitsbereich der Mitarbeitenden einen Fachausschuss, so wird die Personalführung oft aufgeteilt: die Fachaufsicht nimmt der Vorsitz des Fachausschusses, die Dienstaufsicht der Vorsitz des Presbyteriums wahr. Die Dienstaufsicht ist dann eher für die Einhaltung des Dienstrahmens (Einführung, Gesamtorganisation, Dienstanweisung, Personalsachbearbeitung, Urlaubsgenehmigung, Jubiläen usw.) die Fachaufsicht für die fachliche Qualität des Dienstes (Mitarbeitendengespräche, Dienstgespräche, Personalentwicklungsmaßnahmen) zuständig. Die so organisierte Personalführung braucht eine enge Abstimmung zwischen den Aufsichtsführenden. Damit die Personen, die mit der Personalführung beauftragt sind, diese auch im Sinne des Presbyteriums wahrnehmen, ist es hilfreich, wenn das Presbyterium Leitlinien für die Personalführung entwickelt.

6. Anregungen zur Vermittlung im Presbyterium

Leitlinien für die Personalführung 

erste Schritte dazu

1. kurze Einführung

2. Einzelarbeit: meine beiden wichtigsten Sätze zur Personalführung (in großer Schrift auf je einen DIN-A-3-Bogen schreiben)

3. Vorstellung der Sätze und Anheften der Bögen an die Wand

4. Ordnen der Sätze

· übereinstimmendes, ähnliches nebeneinander

· eher grundsätzliches, weiterführendes, konkretes von oben nach unten 
· Feststellung von Lücken

5. Redaktion eines ersten Entwurfes

· Hausaufgabe für ein sprachbegabtes Presbyteriumsmitglied

6. Vorstellung des Papiers: Presbyterium als Arbeitgeber 

· Fragen dazu und Gespräch
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